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serer Leser nachdenklich machen und ihnen bedrückend er-

scheinen. Es ist aber von Vorteil, wenn wir uns mit den Schatten-

seiten des Altersdaseins vertraut machen. Wir lernen erkennen,

an welchen seelischen Nöten so viele Betagte leiden, wie viele

von ihnen es wirklich schwer haben. Es soll uns anspornen,
nicht zu erlahmen in unseren Bestrebungen, den Alten zu helfen.
Es gibt wohl kaum einen Leser, der nicht in seinem nähern oder

weitern Bekanntenkreis mit einem alten Menschen zusammen-

geführt wird. Uns allen bietet sich die Gelegenheit, den Be-

tagten durch unser warmes, menschliches Mitgefühl ihr Dasein

zu erleichtern; Liebe und Güte sind es, deren sie am meisten
bedürfen. Lassen wir es daran nicht fehlen! Die Verfasserin
sei unseres herzlichen Gedenkens versichert.

Schatte und Sunne

Het d's Läbe dir o mänge Troum zerstört,
Het's gwüss derfür e stille Wunsch erhört.
Isch nid us jeder Träne, jedem Leid,
E Trost entstände und e Fröud?

Het nid nach jeder Gwitternacht
Am Morge dir e blaue Himmel glacht?
Bisch nid trotz aline dyne Sorge
Mit Glück und Liebi gsägnet worde?

Dram trag dys Los un dschick di dry:
Wo Schatte fallt, da muess o Sunne sy!

K. R.

Bericht über den Haushilfedienst der Luzerner
Stiftung «Für das Alter»

Die Luzerner Stiftung «Für das Alter» darf sich glücklich
schätzen, dass der geplante Haushilfedienst für gebrechliche
Betagte verwirklicht werden konnte.
Unser Kantonalkomitee hatte im Juni 1957 eine Versammlung
einberufen und alle Frauenorganisationen und Fürsorgestellen
der Stadt Luzern und Umgebung über den Haushilfedienst —



«einen neuen Weg der Altersbetreuung» — orientiert. Fräulein
Schuler schilderte anschaulich, wie diese Aufgabe vor fünf
Jahren in Zürich angepackt wurde.
Als Grundlage für den Aufbau des Haushilfedienstes in Luzern
dienten uns die wertvollen Erfahrungen des Zürcher Haushilfe-
dienstes. Dank der Mitarbeit der Frauenverbände konnten wir
26 tüchtige Hausfrauen für die neue Tätigkeit gewinnen. Die
Helferinnen wurden in drei Einführungskursen auf ihre Arbeit
vorbereitet. Das Schweizerische Rote Kreuz führte sie in die
häusliche Krankenpflege ein; Fräulein Hauri vom Zürcher Haus-
hilfedienst machte sie mit den zahllosen Schwierigkeiten und
Problemen des Alters bekannt. Seit November 1957 sind die
Helferinnen eingesetzt. Sie übernehmen die Arbeiten, die von
den gebrechlichen Betagten nicht mehr geleistet werden können,
und helfen dort mit, wo leichte Pflege nötig ist, zum Beispiel
bei Rückkehr aus dem Spital. Die Erfahrungen, die wir in dieser

kurzen Zeitspanne sammeln konnten, sind überaus erfreulich.
Wenn auch der Anfang noch klein ist, so hat es sich bereits

gezeigt, dass dieser neue Fürsorgezweig Entlastung von manch
kummervoller Sorge bringt.
In der Zeit vom 1. November 1957 bis 31. Dezember 1958
arbeiteten 33 Helferinnen während 4475 Stunden bei 67 Be-

tagten. Der Haushilfedienst der Stiftung «Für das Alter» wird
aus eigenen Mitteln und mit Hilfe von Beiträgen aus dem

Isler-Fonds und von Fürsorgeorganen finanziert, soweit die
Betreuten für die Auslagen nicht selbst aufkommen können.

Schweizerische Sozialgesetzgebung 1957

Unter diesem Titel hat das Bundesamt für Industrie, Gewerbe
und Arbeit in Bern eine handliche und übersichtliche Sammlung
aller im Jahre 1957 erschienenen eidgenössischen und kanto-
nalen Erlasse auf dem Gebiete des Sozialrechts herausgegeben.
Im Interesse einer Verminderung des Umfanges und der Kosten
sind einzelne Erlasse untergeordneter Bedeutung nur dem Titel
nach aufgeführt; in diesen Fällen ist jedoch, wie übrigens nach

Möglichkeit bei allen übrigen Erlassen, stets die Quelle an-

gegeben, so dass das Auffinden der Originaltexte keine Schwie-

rigkeiten bereitet. (Polygraphischer Verlag AG, Zürich 1958.
170 Seiten, broschiert, Fr. 14.80.)
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